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Die Prüfung beginnt am 15. Mai 199a mlt dem jagd-

Iichen SctriefJen (Tbntauben-Tlap) und endet am 28' Mai

1998 mit der mündlichen Prüfung'

Anmeldungen sind bis zum 17' April 1998 an den

Landkreis Wesermarsch; Fachdienst 32 - Sicherheit

und Ordnung -, Poggenburger StrafJe 15, 26919 Brake'

zu richten.

Brake, den 18. Og. 1994

Landkreis Weserm"arseh

Der Oberkreisdirektor
In Vertretung
Höbrink
Kreisverwaltun gsdirektor

o

IIL Kreisfreie Städte

Stadt Oldenburg (Ordb)

Heushaltssatzung
der Stadt Oldenburg (Ofdb)

für das Haushaltsjahr 1998

Aufgrund des $ a4 der Niedersächsisctren Gemeinde-

ordnung CNGO) hat der Rat der Stadt Oldenburg in der

Sitzung am 16.12.1997 folgende Haustraltssatzung für

das Haushaltsjahr 1998 beschlossen:

s 1
Der Haushaltsptan für daS Haushaltsjahr 1998 wird

im Verwaltrrngshaushalt

in der Einnatrme auf

in der Ausgabe auf

im Vermögenshaushalt

in der EinnaJrme auf

in der Ausgabe auf

5a2.619.400 DM
664.879.OOO DM

133.967.600 DM

133.96?.600 DM

festgesetzt.

Der Wirtscha,ftsplan der sbädtischen Ifliniken für das

Ilaushaltsjahr 1998 wird

im ffolgsPlan rnit

Erträgen in Höhe von

Aufwendungen in Höhe von

im VermögensPlan rait

Einnahmen in Höhe von

Ausgaben in Höhe von

festgesetzt.

g 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investi-

tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 32.136.000 DM festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im

Vermögensplan der Städtischen Kliniken wird auf

13.650.000 DM festgesetzt.

s 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun-

gen wird auf 33.175.900 DM festgesetzt'

3L2

229.250.ooo DM
229.250.ooo DM

21.692.OOO DM
21.692.OOO DM

Im Vermögensplan der Städtischen Kliniken

Verpfl.ichtungsermächtigungen nicht

s 4
Der Htr,chstbetrag, bis

Haushaltsjahr 1998 zur

Ausgaben in AnsPruch

wird auf 15O.OOO.OOO DM

zu dem K
rechtzeitigen
genommen werden
festgesetzt.

Der Htlchstbetrag, bis zu dem

Ilaushaltsjahr 1998 zur rechtzeitigen

SO.OOO.OOO DM festgesetzt.

A <
J v

Die Steuersätze für öe Realsteuern werden

Ilaushaltsjahr 1998 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtscha^ftlichen

Betriebe (Grundsteuer A)

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B)

2. Gewerbesteuer

g 6

AIs unerheblich im Sinne des $
und aufJerPlanmäßige Ausgaben

Verpflichtun gsermäüchti gun gen

3O.OOO DM im Einzelfall.

Oldenburg (Oldb)' LG.12.7997

Dr. Poeschel
Oberbürgermeister

Bekarrntmaeh. ung der Haustra

Die vorstetrende Haushaitssatzung für

Ausgaben durch die Sonderkasse der Städtiscl

ken in Anspruch gfenommen werden dürfen,

haltsjahr 1998 wird hiermit öffentlich bek

macht. Die nach $ 91 Abs. 4 und $ 92 Abs' 2

Aufgrund der $$ 6, 8 und 83 der Nds' Geme

nung und des $ 5 des Nds. Kommunalabgaben

forderliche Genehmigrrng ist durch die Bezir

rung Weser-Ems am 23.02.1998 unter dem

chen 2O2.13 - 1O3O2-O3/98 erteilt worden'

Der Haustraltsplan liegt nach $ 86 Abs' 2 Satz

vom 30.03.1998 - O?.O4.1998 w:ilueqd der

den zur Einsichtnahme im Finanzverwal

Raiffeisenstra ße 27 , Zirnrrrer" 4!1, öffentlich

Oldenburg (Ordb), 27.03.1994

StadQ Oldenburg

Der Qterbürgermeister

o

Stadt Oldenburg (Oldb)

Satzung der Starlt Oldenburg (Oldb)

zur iinderung der Satzuns

über die Erhebung von MarktgebüLhren

(Markt gebührensatzun g)

vom 17.O3.199E

89 NGO
und überp
bis zlat
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Fassung vom 28.05.1996 (Nds. GVBI. S. 242)hat
Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) folgende Satzung

Art. 1

Satzung der Stadt Oldenburg (Oldb) über die Er-
von Marktgebühren (Marktgebührensatzung)

16.08.1982, raletzt geändert durch Satzung vom
.1997, wird wie folgt geändert:

,..4.:

i|in S z Abs. 1 Nr. 1 (Wochenmärkte) werden ersetzt:

Lln,oo DM" durch "3,2O DM".

In $ 2 Abs. 1Nr.3 (Ostermarkta-c)werdenersetzt:

:r..:lSO,OO DM" durch "55,65 DM"
,,i.',itg,so DM" durch u 7,15 DMU

'i55,30 DM" durch "60,85 DM"
' 7,LO DM" durch " 7,8O DM"

,75 DM" durch "59,20 DM"
6,70 DM' durch " 7,4o DM'.

2 Abs. 3 Ztffer 2 erhrält folgenden Wortlaut:

iWarenautomaten, Spiet-, Ika.ft-, Geschicklichkeits-

und Unterha.ltungsgeräte bis zu einer Standflä,che

.1 m" in Abweichung von $ 2 Abs. 1 Ziff. 3 5,OO
je Gerät und Markttag."

$,2 Abs. 4 werden unter Wochenmarkt ersetzt:

DM" durch "4,8O DM'.

, Abs. 4 werden unter Ostermarkt ersetzt:

DM" durch u57,2O DM"
'bisherige Regelung des $ 3 Abs. 1 wird wie folgt

der Zulassung

gefaßt:

:Gebührenschuld entsteht mit
Markt."

1,$,5'A!s. 2 entfällt der letzte Satz."

$ 5 Abs. 4 Satz 7 wird das Wort "oder" durch das
ü-'tund" ersetzt."

vonden $$ 3 Abs. 1 und 5 Abs. 2 entsteht
hrenschuld für den Ostermarkt 1998 für die

Betriebe am 01.04.1998: die Gebühren
tln 15.04.1998 fäl l ig.

ng tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
in kra,ft..

(Ordb), den 17.08.1998

iilt"isaoguhörige Städte und Gemeinden

, : t. Landkrei s Arnmerl am d

. '  . . :
12:Landkreis Aurich

8, Landkreis Cloppenburg

Gemeinde Bad Essen

Verordnung
der Gemeinde Bad Essen
über die Freigabe eines zusätzlichen
verkaufsoffenen Sonntages gem. $ 14
des Gesetzes über den Ladenschluß

Aufgrund des $ 40 Abs. 1, Nr. 4 der Niedersächsi-
schen Gemeindeordnung in Verbindung rnit S 55 Abs. 2
des Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetzes und $
14 Abs. 1 des Gesetres über den l,adenschluß vom 28.
11. 1956 (BGBI. I Seite 875), z:uletzt ge2indert durch Ar-
tikel 1 zur Anderung des Gesetzes über den Laden-
schluß vom 30. 07. 1996 /BGBI. I Seite 1186) in Verbin-
dung mit Ztffer 4.9 der Verordnung über die Regelung
von Zust:ändigkeiten im Gewerbe- und Arbeitsschutz-
recht sowie in anderen Rechtsgebieten vom 29. 05.
1985 (Nieders. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.
2Ol1985 S. 1 19), zuletzt geäindert durch die Anderungs-
verordnung vom 19. 12. 1990 (Nieders. Gesetz- und
Verordnungsblatt Seite 491), hat der Raü der Gemeinde
Bad Essen folgende Verordnung erlassen:

s 1
Aus Anlaß der Veranstaltung d.es Gewerbevereins

Bad Essen am 22. 02. 1998 dürfen die Verkaufsstellen
in der Ortscha^ft Bad Essen am Sonntag von 14.OO bis
18.OO Uhr geöffnet sein. Am Sonnabend, dem 21. 03.
1998 müssen die Verkaufsstellen ab 14.OO Uhr Ee-
schlorssen werden.

s 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Bekannt-

machung im Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück
in Kra-ft.

Bad Essen, den lO. 08. 1994

Gemelnde Bad Essen

gez. Hofmeyer
Bürgermeister

e

gez. Wilker
Gemeindedirektor

4.Laadkreis Ed,sland,

5, Landkreis Friesland

Gemeinde Wangerland

l. Verordnung
zur Anderung der Verordnung
über die Art und den Umfang
der Straßenreinigrrng
in der Gemeinde lfla,ngerland

Aufgrund der $g 1 und 55 des Nieders. Gefahrenab-
wehrgesetzes Q.IGefAG) in der Fassung vom 13" April
1994 (Nds. GVBI. S. 23O) hat der Rat der Gemeinde
Wangerland in seiner Sitzung arn 02. März 199a foi-
gende Satzung beschlossen:


